Vorname Name….
Straße…………….

PLZ Ort……….….
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
z.H. Frau Mag. Ilse-Maria VRABL-SANDA

Dampfschiffstraße 4
1030  Wien
Ort……, ….Datum
Betrifft: 
Anzeige der schuldhaften Verzögerung eines Konkursantrages


in der Causa Hypo Alpe-Adria-Bank AG durch die folgenden Personen
	
	Aufsichtsrat der HAA
Vorstand der HAA
Geschäftsführer und Mitarbeiter
Mitglieder der HAA-Taskforce
Finanzmarktaufsicht


	Michael Spindelegger
Werner Faymann
Maria Fekter
Josef Pröll
Ewald Nowotny


Sehr geehrte Frau Mag. Vrabl-Sanda,

im Jahr 2009 wurde die von der österreichischen Bundesregierung beschlossene Not​ver​staatlichung der Hypo Alpe-Adria-Bank AG als Schutzmaßnahme für das österreichische Bankensystem begründet. Der zu diesem Zeitpunkt eingetretene rund 50%ige Kurssturz von Hypo-Anleihen (siehe unten) zeigt jedem, auch mit Bankgeschäften nicht vertrauten Betrachter, die nunmehrige Einschätzung der Zukunftsaussichten dieser Bank am Finanzmarkt.

Seitdem sind mehr als vier Jahre vergangen, in denen die  Bundesregierung als Eigentümer-Vertreter den drohenden Konkurs dieser Bank Jahr für Jahr mit Milliarden Euro Zuschüssen aus den Steuereinnahmen der Republik Österreich abwehrte. Als  Ergebnis dieser enormen Belastungen für den österreichischen Steuerzahler sank der Kurs der Hypo-Anleihen bis 2012 auf einen Tiefstand von 30% des Nominalwerts.
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Nachdem die für dieses Resultat verantwortlichen Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte bereits von ordentlichen Gerichten zur Verantwortung gezogen wurden, ersuchen wir, auch die strafrechtlich relevanten Handlungen bzw. Unterlassungen der o.a. Amtsträger der Republik Österreich in dieser Causa zu untersuchen und gegebenenfalls mit einem Strafantrag an die zuständigen Justizbehörden weiterzuleiten.

Begründung:
Durch die im Zuge der Notverstaatlichung vom Parlament beschlossenen Garantie für alle Bankverbindlichkeiten, agiert die Bundesregierung nicht nur als Eigentümer-Vertreter der Republik Österreich, sondern auch als Garant der Hypo Alpe-Adria-Bank AG als „faktischer Geschäftsführer“ dieser Bank.
Hierzu zitieren wir aus der Entscheidung 8Ob124/07d vom 17.12.2007 des Obersten Gerichtshofes:
Nicht nur der handelsrechtliche Geschäftsführer, sondern auch der faktische Geschäfts​führer ist bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ver​pflichtet, auf die Beantragung der Konkurseröffnung hinzuwirken.

Ein Konkurseröffnungsantrag ist beim zuständigen Landesgericht ohne schuldhafte Ver​zögerung spätestens binnen 60 Tagen ab Zahlungsunfähigkeit einzubringen (§69 KO). Andern​falls haftet auch der faktische Geschäftsführer wegen freiwilliger Pflichtenübernahme bzw. Garantenstellung für den durch die Konkursverschleppung entstandenen Schaden.
Zufolge der, nunmehr vier Jahre nach „Übernahme dieser faktischen Geschäftsführung“, neuerlich vorliegenden Zahlungsunfähigkeit der Bank ergeben sich daraus fünf möglicherweise insbesondere strafrechtlich zu untersuchende Tatbestände insbesondere im Falle eines weiteren Hinauszögerns eines Konkursantrages gemäß §69 Konkursordnung und der Fortsetzung von damit verbundenen Staatszuschüssen aus Steuereinnahmen:

a) Untreue gemäß §153 StGB

b) Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen gemäß §159 StGB

c) Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im Insolvenzverfahren gemäß §160 StGB

d) Begünstigung gemäß §299 StGB 

e) Kriminelle Organisation gemäß §278a StGB
Ein allenfalls von den verantwortlichen Entscheidungsträgern behaupteter Notstand zufolge „Systemrelevanz dieser Bank für das österreichische Bankensystem“ ist vier Jahre nach  ihrer Notverstaatlichung nicht mehr nachvollziehbar, denn eine für österreichische Großbanken typische Kundenanzahl, wie beispielsweise jene der Bank Austria übersteigt mit rund 5,3 Millionen die 140.000 Bankkunden der Hypo Alpe-Adria-Bank AG um mehr als das 30-fache!

Kleinanleger wären also mit einem Bruchteil der jährlich fließenden Staatszuschüsse im Konkursfall abzusichern, wie dies auch in der vom Finanzministerium in Auftrag gegebenen Studie der Oliver Wyman Consulting schlüssig vorgerechnet wird.
Großanleger haben hingegen bereits innerhalb der letzten 60 Tage € 5,3 Milliarden von der Hypo Alpe-Adria-Bank AG abgezogen, um sich einer eventuellen Forderung der österreichischen Bundesregierung auf teilweisen Kapitalverzicht zu entziehen. Dies vor allem deshalb, weil  Großanleger wie z.B.: Hedgefonds Hypo-Anleihen zu dem aus dem o.a. Kursverlauf ersichtlichen Dumping-Kurs von rund 30% des Nominales günstig eingekauft haben und – dank der von der Republik Österreich abgegebenen Garantieerklärung – diese Anleihen zu hundert Prozent am Fälligkeitsdatum (bspw. im Jahr 2017) getilgt erhalten und somit einen Reingewinn von 230% erwarten.
Weil aus den bisherigen Handlungen und Unterlassungen der Bundesregierung in dieser Causa eine ernsthafte Gefahr für Vermögen und Interessen aller Staatsbürger droht, ersuchen wir um eine unverzügliche Prüfung der Angelegenheit.

Mit vorzüglicher Hochachtung,
Unterschrift
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